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Änderung des Gesellschaftsvertrages der Köthener BachGesellschaft mbH

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

15.11.2018: Sozial- und Kulturausschuss 
04.12.2018: Hauptausschuss 
13.12.2018: Stadtrat

15.11.2018 
04.12.2018 
13.12.2018

laut BV 
entspr. prot. Änd. 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt folgende Änderungen zum als Anlage 1 
beigefügten derzeitigen Gesellschaftsvertrag der Köthener BachGesellschaft mbH: 

§ 4 Abs. 1 Nach der Wortgruppe „am Stammkapital“ wird folgende Wortgruppe 
eingefügt: 
„,höchstens jedoch einen Betrag in Höhe von 10.000,00 EUR pro Jahr“.

§ 4 Abs. 2 Die Wortgruppe „Köthener Bach GmbH“ wird durch das Wort „Gesellschaft“ 
ersetzt.



§ 8 Abs. 1 Nach der Wortgruppe „am Stammkapital“ wird folgende Wortgruppe 
eingefügt: 
„,soweit er sich für die künstlerische Leitung der  entsprechenden Veranstal-
tungsprojekte nicht eines externen Auftragnehmers im Sinne des § 10 dieser 
Satzung bedient“. 

§ 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„Der Geschäftsführer hat für das jeweils nächste Geschäftsjahr bis 
spätestens 31.08. j. J. einen Wirtschaftsplan bestehend aus: einem
Ergebnis- und einem Finanz- bzw. Investitionsplan sowie einen Stellenplan 
aufzustellen und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Die Angaben des Ergebnis-
plans sowie des Finanz- und  Investitionsplanes sind für weitere drei Jahre 
aufzustellen. Darüber hinaus sind für die einzelnen Planjahre quantitative
und qualitative Ziele sowie Strategien zur Zielerreichung zu formulieren und 
wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen zu erläutern. Der Geschäfts-
führer hat diese Pläne nach ihrer Genehmigung durch den Aufsichtsrat 
jedem Gesellschafter zur Kenntnis vorzulegen. Er ist verpflichtet, diese 
Pläne im laufenden Wirtschaftsjahr zu ändern und anzupassen, wenn 
absehbar ist, dass sich wesentliche Grundlagen ändern, auf denen die 
Pläne beruhen.“ 

§ 8 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„Der Geschäftsführer hat jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres eine 
kurze Quartalsmeldung mit einer Kurzeinschätzung zum bisherigen 
Geschäftsverlauf und Zielerreichungsgrad an die Gesellschafter zu 
versenden.“

§ 8 Abs. 4 entspricht vollumfänglich dem § 8 Abs. 3 a. F.

§ 10 erhält folgende Fassung:

§ 10
Künstlerischer Leiter 

1. Neben dem Geschäftsführer kann die Gesellschaft für die Künstlerische Leitung 
der einzelnen Veranstaltungsprojekte jeweils einen Auftragnehmer vertraglich 
binden. 
Hierzu bedarf der Geschäftsführer der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates 
zum jeweiligen Vertragsabschluss. 

2. Dem jeweiligen Künstlerischen Leiter obliegt die Planung, Leitung und 
Durchführung des ihm durch Vertrag übertragenen Veranstaltungsprojektes 
der Gesellschaft im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplans. 

3. Künstlerische Freiheit und alleinige Verantwortung für die Gestaltung des 
Programms sind ihm zugesichert. 

§ 11 n. F. entspricht vollumfänglich dem § 10 a. F. 



§ 12 n. F. entspricht vorbehaltlich nachfolgender Änderungen dem § 11 a. F.

§ 12 Nr. 7 Nach der Wortgruppe „§ 8 Abs. 3“ wird die Wortgruppe „bzw. § 10 Abs. 1“ 
eingefügt. 

§ 13 n. F. entspricht vorbehaltlich nachfolgender Änderungen dem § 12 a. F.

§ 13 Abs. 5 Die Zahl „16“ wird durch die Zahl „17“ ersetzt.

§ 14 n. F. entspricht vollumfänglich dem § 13 a. F.

§ 15 n. F. entspricht vorbehaltlich nachfolgender Änderungen dem § 14 a. F.

§ 15 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Der Geschäftsführer hat innerhalb der ersten drei Monate nach Schluss 
eines 
Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss 
(Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung mit Anhang und Lagebericht) in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.“ 

§ 15 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Der Jahresabschluss ist durch einen Abschlussprüfer in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches 
für große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung des § 53 Haushalts-
grundsätzegesetzes zu prüfen. Der Prüfer wird durch Beschluss der Gesell-
schaftsversammlung bestimmt. Den Prüfungsauftrag erteilt der Aufsichtsrat.“

§ 15 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„Der Jahresabschluss gemäß Absatz 1 und der Prüfbericht gemäß Absatz 2 
sind unverzüglich dem Aufsichtsrat zur Prüfung und Berichterstattung über 
das Ergebnis seiner Prüfung vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat diesen Bericht 
unverzüglich der Geschäftsführung vorzulegen.“

§ 15 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„Sie hat sodann unverzüglich den Jahresabschluss, den Prüfbericht des 
Abschluss-
prüfers und den Bericht des Aufsichtsrates und dessen Beschlussfassung den 
Gesellschaftern vorzulegen. Sie kann damit die Einberufung der ordentlichen 
Gesellschafterversammlung (§ 14) verbinden.“ 

§ 15 Abs. 5 entspricht vollumfänglich dem § 14 Abs. 2 a. F. 



§ 15 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„Den für die Stadt Köthen zuständigen Prüfungseinrichtungen werden gemäß
 § 140 Abs. 3 KVG LSA die in § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt.“ 

§ 16 n. F. entspricht vollumfänglich dem § 15 a. F.

§ 17 n. F. entspricht vorbehaltlich nachfolgender Änderungen dem § 16 a. F.

§ 17 Abs. 1 Die Zahl „12“ wird durch die Zahl „13“ ersetzt.

§ 18 n. F. entspricht vollumfänglich dem § 17 a. F.

§ 19 n. F. entspricht vollumfänglich dem § 18 a. F.

Gesetzliche Grundlagen:

KVG LSA 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Köthener BachGesellschaft mbH wurde durch Stadtratsbeschluss der Stadt Köthen 
(Anhalt) vom 2. November 2000 zum 1. Januar 2001 gegründet.

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages besteht der Gegenstand des Unternehmens in der 
Pflege der Werke Johann Sebastian Bachs und in der Förderung des Verständnisses seiner 
Musik mitsamt ihrem Umfeld, insbesondere durch die Vorbereitung und Durchführung der 
Köthener Bachfesttage in Köthen (Anhalt) und des nationalen Klavierwettbewerbs für junge 
Pianisten. Sie soll in- und ausländischen Musikern und Musikfreunden ein Interpretations- 
und Diskussionsforum bieten. Dies soll insbesondere auch die Präsentation qualifizierter 
junger Künstler einschließen. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt durch ihre 
Aktivitäten ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Die gegenwärtigen Aktivitäten der BachGesellschaft umfassen neben der strategischen und 
künstlerischen Planung und organisatorischen Durchführung der alle zwei Jahre 
stattfindenden Bachfesttage auch die Realisierung des in den Zwischenjahren stattfindenden 
Bach-Wettbewerbs für junge Pianisten. Zusätzlich gibt es ein traditionelles Konzert am Bach-
Geburtstag, jeweils am 21.März eines jeden Jahres. 2017 wurde erstmalig ein Konzert zur 
Feier der Ankunft Johann Sebastian Bachs in Köthen im Dezember 1717 veranstaltet.

In den letzten Jahren wurde durch Projekt bezogene Kooperationen die Zusammenarbeit mit 
lokalen Vereinen und Einzelakteuren deutlich verstärkt. Diese Entwicklung soll in den 
folgenden Jahren fortgeführt und weiter ausgebaut werden.

Um das Kulturangebot der Stadt Köthen (Anhalt) rund um die Schaffensperiode Johann 
Sebastian Bachs in Köthen stärker im Bewusstsein der lokalen Bevölkerung und Besuchern 
zu verankern und dadurch auch potentielle Gäste der Stadt anzusprechen, sollen künftig 
mehr und regelmäßiger Veranstaltungen mit Bezug zu J. S. Bach und seiner Musik 
stattfinden. Dabei soll das Thema Bach weiter gefasst und als Inspiration verstanden 
werden. Neben den Bachfesttagen und dem Bach-Wettbewerb wird über Symposien, 
Künstlerische Forschungsprojekte, Kammermusik- und Meisterkurse sowie über die Akquise 
und Betreuung von Medienprojekten nachgedacht. Diese Ansätze wurden bereits in den 
Planungen 2019 - 2022 berücksichtigt.

Die Bezuschussung der Gesellschaft im Zeitraum 2015 - 2018 stellt sich, in Abhängigkeit 
vom Veranstaltungskalender, wie folgt dar:

Zuschuss an Köthener BachGesellschaft mbH

2018 Plan 140.000,00 €

2017 Ist 116.395,47 €

2016 Ist 140.000,00 €

2015 Ist 115.000,00 €

Im Kontext der Haushaltskonsolidierung der Stadt Köthen (Anhalt) ist ab 2019 eine 
Reduzierung der Bezuschussung der Köthener BachGesellschaft mbH auf jährlich 
80.500,00 € vorgesehen. Eine entsprechende Beschlussvorlage hat der Stadtrat der Stadt 
Köthen (Anhalt) am 01.11.2018 zugestimmt. 

Ziel der Stadt Köthen (Anhalt) ist es, durch die Aktivitäten der Köthener BachGesellschaft 
mbH einerseits die kulturelle Stadtgeschichte und damit die kulturelle Vielfalt des Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld zu bewahren und zu fördern und in diesem Kontext ein ansprechendes 



kulturelles Angebot für die lokale Bevölkerung sowie für Gäste von Stadt und Region 
bereitzustellen.

Die Stadt Köthen (Anhalt) strebt grundsätzlich die Erhaltung der Gesellschaft mit dem Ziel 
der Weiterverfolgung ihres im Sinne der Stadt Köthen (Anhalt) liegenden 
Gesellschaftszwecks an. Gleichzeitig ist die Stadt Köthen (Anhalt) als Gesellschafterin 
bemüht, den finanziellen Aufwand gegenüber den Vorjahren zu reduzieren und zu 
begrenzen.

Anlass dieser Satzungsänderung ist das Konzept des derzeitigen Geschäftsführers der 
Köthener BachGesellschaft mbH, wonach für die Künstlerische Leitung der einzelnen 
Veranstaltungsprojekte externe Auftragnehmer gebunden werden sollen, um so etwaige 
Honorarkosten (mit) zur Förderung einreichen zu können. Im Gegenzug soll der zum 
31.12.2018 auslaufende Anstellungsvertrag des Geschäftsführers hinsichtlich der zeitlichen 
Komponente und mithin auch hinsichtlich der Vergütung angepasst werden. Damit dies 
grundsätzlich möglich ist, soll die Satzung nunmehr vorsehen, dass die Gesellschaft externe 
Auftragnehmer für die Künstlerische Leitung binden kann. Hierzu bedarf der 
Geschäftsführer in jedem Einzelfall der Zustimmung des Aufsichtsrates. 

Weitere wesentliche Änderungen 

1. § 4 Abs. 1 – Begrenzung des Ausgleiches von Jahresfehlbeträgen 
Diese Änderung wird aus Anlass der gewünschten Überarbeitung der Satzung der Köthener 
BachGesellschaft mbH als erforderlich angesehen, da die gesetzlichen Vorgaben des § 129 
Abs. 1 Nr. 6 KVG LSA Beachtung finden.

2. § 8 Abs. 1 – Künstlerischer Leiter 
Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zum neuen § 10 der Satzung. Auf die 
Begründung hierzu wird verwiesen. 

3. § 8 Abs. 2 und 3 – Anforderung an Geschäftsführer
Mit diesen Änderungen sollen Anforderungen des Gesellschafters an die Geschäftsführer 
um gesetzt werden, die sich u.a. aus § 133 Abs. 1 KVG LSA ergeben. 

4. § 15 – Jahresabschluss und Prüfer
Diese Änderungen werden ausgehend von der gesetzlichen Regelung in § 133 Abs. 1 Nr. 3 
KVG LSA und § 140 Abs. 3 KVG LSA als erforderlich angesehen. 

Empfehlung
Die Verwaltung empfiehlt daher, die im Beschlussentwurf beschriebenen Änderungen zu 
beschließen. Hierzu wird als Anlage 2 die geänderte Fassung der Satzung der Köthener 
BachGesellschaft mbH mit farblicher Hervorhebung der Änderungen beigefügt. Zur 
Betrachtung des Beihilferechts wird auf den als Anlage 3 beigefügten Bericht der Verwaltung 
an die Kommunalaufsicht verwiesen.  
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S a t z u n g 


 


der Köthener BachGesellschaft GmbH 


 


 


§ 1 


Name und Sitz 


1. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung; sie führt den Namen “Köthener 


BachGesellschaft GmbH”. 


2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Köthen (Anhalt). 


 


 


§ 2 


Gegenstand und Zweck 


 


1. Gegenstand des Unternehmens ist die Pflege der Werke Johann Sebastian Bachs und die 


Förderung des Verständnisses seiner Musik mitsamt ihrem Umfeld.  


 Sie bietet in- und ausländischen Musikern und Musikfreunden ein Interpretations- und 


Diskussionsforum. Dies schließt insbesondere auch die Präsentation qualifizierter junger 


Künstler ein. 


 


2. Zweck der Gesellschaft ist, durch die vorstehend genannten Aktivitäten die Kunst zu fördern; die 


Gesellschaft verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 


Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 


 


3. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
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§ 3 


Stammkapital, Stammeinlagen 


1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EURO.  


 


2. Die Stadt Köthen (Anhalt) übernimmt die Stammeinlage von 25.000 EURO. 


 


3. Die Einlage ist in bar zu leisten. 


 


§ 4 


Nebenleistungspflichten 


 


1. Die Gesellschafter übernehmen Jahresfehlbeträge - soweit sie nicht vorgetragen werden können - 


grundsätzlich entsprechend dem prozentualen Anteil am Stammkapital. 


 


2. Die Stadt Köthen verpflichtet sich, die Köthener Bach GmbH bei der Durchführung von 


Veranstaltungen durch Dienstleistungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Ein 


Entgelt hierfür wird gegenüber der Gesellschaft nicht erhoben. 


 


§ 5 


Veräußerung von Geschäftsanteilen 


1. Die Veräußerung oder Verpfändung von Geschäftsanteilen oder Teilen eines Geschäftsanteils 


bedarf der Zustimmung aller Gesellschafter. 


 


2. Über die Aufnahme weiterer Gesellschafter entscheidet der Aufsichtsrat. 


 


3. Weitere Gesellschafter erhalten pro 5.000 EURO gezeichneter Stammeinlage einen Sitz im 


Aufsichtsrat ohne Stimmrecht. Verpflichtet sich der Gesellschafter, der Gesellschaft jährlich 


einen Zuschuß von 10.000 EURO auf mindestens 3 Jahre zu zahlen, so erhält er für diese Zeit 
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einen Sitz im Aufsichtsrat mit Stimmrecht. 


 


§ 6 


Organe 


Organe der Gesellschaft sind: 


1. der Geschäftsführer 


2. der Aufsichtsrat, 


3. die Gesellschafterversammlung. 


 


 


§ 7 


Geschäftsführer 


1. Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Er führt die Bezeichnung “Intendant der Köthener 


Bachfesttage”. 


 


2. Der Geschäftsführer wird durch den Aufsichtsrat bestellt und abberufen. 


 


3. Bei Abschluß, Änderung oder Beendigung des Anstellungsvertrages mit dem Geschäftsführer 


wird die Gesellschaft durch den Aufsichtsrat vertreten. 


 


§ 8 


Geschäftsführung 


1. Dem Geschäftsführer obliegt die Planung, Leitung und Durchführung aller gem. § 2 der Satzung 


durchzuführender Veranstaltungen der Gesellschaft im Rahmen des genehmigten 


Wirtschaftsplans.  


 Künstlerische Freiheit und alleinige Verantwortung für die Gestaltung des Programms sind ihm 


zugesichert.  


 


2. Der Geschäftsführer hat bis spätestens 31.08. j.J. einen Wirtschaftsplan für das nächste 
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Geschäftsjahr aufzustellen und dem Aufsichtsrat zur Beschlußfassung vorzulegen, im 


Gründungsjahr innerhalb von 3 Monaten nach Gründung der Gesellschaft. 


   


3. Der Geschäftsführer bedarf der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates für 


a) das Eingehen von Verpflichtungen, die insgesamt zu Mehrausgaben von mehr als 10 % 


gegenüber dem Wirtschaftsplan führen können, soweit sie nicht durch entsprechende 


Mehreinnahmen ausgeglichen werden können,  


b) die Aufnahme oder Gewährung von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, 


Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten zu Lasten der 


Gesellschaft, 


c) den Abschluß von Gesellschaftsverträgen jeder Art sowie Erwerb und Veräußerung von Anteilen 


an Gesellschaften, 


d) Verpflichtung der Gesellschaft durch Rechtsgeschäft in Höhe von mehr als 75.000 EURO im 


Einzelfall, 


e) die Erteilung von Prokura und Handelsvollmacht, 


f) den An- und Verkauf von Grundstücken, 


g) die Einleitung von Aktivprozessen sowie den Abschluß von gerichtlichen und außergerichtlichen 


Vergleichen sowie die Erklärung von Anerkenntnis und Klagerücknahme mit einem Streitwert 


von mehr als 25.000 EURO. 


h) Über die personelle Besetzung von Stellen entscheidet der Geschäftsführer im Einvernehmen mit 


dem Aufsichtsrat. Dieses gilt erteilt, wenn der Aufsichtsrat mit der Mehrheit der abgegebenen 


Stimmen dem Vorschlag des Geschäftsführers zustimmt. 


 


§ 9 


Vertretung 


1. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein gerichtlich und außergerichtlich, soweit § 112 


AktG dem nicht entgegensteht.  


 


2. Der Aufsichtsrat kann den Geschäftsführer durch Beschluß von den Beschränkungen des § 181 
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BGB befreien. 


§ 10 


Der Aufsichtsrat 


1. Der Aufsichtsrat besteht aus  6 Mitgliedern und zwar aus 


- dem jeweiligen Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt) und 5 weiteren vom Stadtrat 


bestellten Mitgliedern. 


 


2. Werden weitere Gesellschafter aufgenommen, wird der Aufsichtsrat gemäß § 5 (3) erweitert. 


 


3. Der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Köthen ist Vorsitzender des Aufsichtsrates. Aus der 


Mitte des Aufsichtsrates wird ein Stellvertreter für die Dauer der jeweiligen Wahlperiode des 


Stadtrates gewählt. 


 


4. Benennungen gelten, sofern darin nichts anderes gesagt ist, bis auf weiteres. Benannte 


Aufsichtsratsmitglieder können vom Entsendungsberechtigten jederzeit abberufen und durch 


andere ersetzt werden. 


 


5. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine Vergütung. 


 


 


§ 11 


Aufgaben des Aufsichtsrates 


Der Aufsichtsrat hat die nachstehenden Aufgaben und Befugnisse: 


1. Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers sowie dessen Entlassung, 


2. Abschluß, Kündigung und Änderung des Anstellungsvertrages mit dem Geschäftsführer, 


3. Vertretung der Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit dem Geschäftsführer sowie bei etwaigen 


Rechtsstreitigkeiten mit diesem, 


4. Beschlußfassung über den Wirtschaftsplan für das jeweils nächste Geschäftsjahr, 


5. Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses, 
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6. Überwachung der Geschäftsführung, 


7. Entscheidung über die Zustimmung zu den gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung 


zustimmungspflichtigen Geschäften. 


 


§ 12 


Verfahren des Aufsichtsrates 


1. Der Aufsichtsrat soll mindestens einmal im Jahr zu einer Sitzung zusammentreten. Im übrigen 


tagt er nach Bedarf. 


 


2. Die Sitzungen sind vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder bei dessen Verhinderung von 


seinem Stellvertreter unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen 


einzuberufen. Auf Verlangen von mindestens drei Mitgliedern muß eine Sitzung einberufen 


werden. 


 


3. Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens vier Mitglieder bei der Beschlußfassung 


anwesend sind.  


 


4. Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 


 


5. Kommt über einen wichtigen Punkt - insbesondere über die Bestellung oder Abberufung des 


Geschäftsführers - in einer Sitzung die notwendige Mehrheit nicht zustande, ist unverzüglich 


eine weitere Sitzung einzuberufen, in der über den Punkt erneut abgestimmt wird. Für den Fall, 


daß auch in dieser Sitzung kein Beschluß zustande kommt, gilt § 16 Abs. 1. 


 


6. Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch auf schriftlichem Wege gefaßt werden, wenn kein 


Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren widerspricht. 
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§ 13 


Gesellschafterversammlung 


1. Die Gesellschafterversammlung tritt bei Bedarf zusammen. Sie ist vom Geschäftsführer 


einzuberufen, wenn einer der Gesellschafter dies verlangt. 


 


2. Soweit Aufgaben nach dieser Satzung dem Aufsichtsrat übertragen sind, ist die 


Gesellschafterversammlung nicht zuständig - mit Ausnahme einer Abberufung des 


Geschäftsführers aus wichtigem Grund, die auch die Gesellschafterversammlung beschließen 


kann. 


 


3. Beschlüsse der Gesellschafter bedürfen der Einstimmigkeit. Dies gilt insbesondere für 


Satzungsänderungen. 


 


§ 14 


Jahresabschluß und Prüfung 


1. Der Geschäftsführer hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluß nach den 


handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 264 ff HGB) und unter Beachtung der Bestimmungen des 


steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts und der Satzung aufzustellen und unverzüglich dem 


Kuratorium zur Feststellung vorzulegen. 


 


2. Der Jahresabschluß ist dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) zur Prüfung zur 


Verfügung zu stellen. Die Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt, die Bücher 


und Schriften der Gesellschaft einzusehen.   


    Das Prüfungsrecht schließt das Recht der Prüfung der ordnungsgemäßen Geschäftsführung ein. 
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§ 15 


Verwendung der Mittel der Gesellschaft 


1. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 


Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine 


sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Eine Bildung von Rücklagen ist 


nur zulässig, soweit sie mit den Vorschriften des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts in 


Einklang steht. 


 


2. Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gesellschaft oder bei 


Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den 


gemeinen Wert etwa geleisteter Sacheinlagen zurück. 


 


3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind oder durch 


unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 


 


 


§ 16 


Auflösung der Gesellschaft 


1. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, die Gesellschaft mit der Wirkung ihrer sofortigen Auflösung 


zu kündigen, wenn im Aufsichtsrat über einen wichtigen Punkt - insbesondere über die 


Bestellung oder Abberufung des Geschäftsführers - auch in einer gemäß § 12 Abs. 5 der Satzung 


einberufenen zweiten Sitzung keine Mehrheit zustande kommt. Das Kündigungsrecht besteht, 


solange über diesen Punkt im Aufsichtsrat kein Mehrheitsbeschluß zustande gekommen ist. Die 


Kündigung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Mitgesellschafter/den Mitgesellschaftern. 


 


2. Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres steuerbegünstigten Zweckes ist das 


Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den 


gemeinen Wert der von ihnen etwa geleisteten Sacheinlagen übersteigt, zu steuerbegünstigten 


Zwecken - nach Möglichkeit zur Förderung der Kunst - zu verwenden. Beschlüsse über die 
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Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 


 


§ 17 


Geschäftsjahr 


Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 


 


     


§ 18 


Schlußbestimmungen 


1. Auf das Gesellschaftsverhältnis finden im übrigen, soweit in diesem Vertrag nicht anders 


vereinbart, die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. 


 


2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 


die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhaltes nicht berührt. Die Gesellschafter verpflichten sich, 


anstelle der ungültigen Bestimmungen eine neue Regelung zu treffen, die dem gewünschten 


wirtschaftlichen Erfolg in rechtsgültiger Weise am nächsten kommt. 


 


3. Die Kosten der Beurkundung des Geschellschaftervertrages, der Bekanntmachung, der 


Anmeldung der Gesellschaft und ihrer Eintragung in das Handelsregister trägt die Stadt Köthen. 


 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Satzung BachGmbH a.F. - Stand-20181205.pdf




S a t z u n g 
der Köthener BachGesellschaft GmbH 


 
 


§ 1 
Name und Sitz 


 
1. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung; sie führt den 


Namen “Köthener BachGesellschaft mbH”. 
 


2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Köthen (Anhalt). 
 
 


§ 2 
Gegenstand und Zweck 


 
1. Gegenstand des Unternehmens ist die Pflege der Werke Johann Sebastian 


Bachs und die Förderung des Verständnisses seiner Musik mitsamt ihrem 
Umfeld. Sie bietet in- und ausländischen Musikern und Musikfreunden ein In-
terpretations- und Diskussionsforum. Dies schließt insbesondere auch die 
Präsentation qualifizierter junger Künstler ein. 
 


2. Zweck der Gesellschaft ist, durch die vorstehend genannten Aktivitäten die 
Kunst zu fördern; die Gesellschaft verfolgt damit ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwe-
cke” der Abgabenordnung. 
 


3. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 
 


 


§ 3 
Stammkapital, Stammeinlagen 


 
1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EURO. 


 
2. Die Stadt Köthen (Anhalt) übernimmt die Stammeinlage von 25.000 EURO. 


 
3. Die Einlage ist in bar zu leisten. 


 
 


§ 4 
Nebenleistungspflichten 


 
1. Die Gesellschafter übernehmen Jahresfehlbeträge - soweit sie nicht vorgetra-


gen werden können - grundsätzlich entsprechend dem prozentualen Anteil am 
Stammkapital, höchstens jedoch einen Betrag in Höhe von 10.000,00 EUR pro 
Jahr. 
 







2. Die Stadt Köthen verpflichtet sich, die Gesellschaft bei der Durchführung von 
Veranstaltungen durch Dienstleistungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu 
unterstützen. Ein Entgelt hierfür wird gegenüber der Gesellschaft nicht erho-
ben. 


 
 


§ 5 
Veräußerung von Geschäftsanteilen 


 
1. Die Veräußerung oder Verpfändung von Geschäftsanteilen oder Teilen eines 


Geschäftsanteils bedarf der Zustimmung aller Gesellschafter. 
  


2. Über die Aufnahme weiterer Gesellschafter entscheidet der Aufsichtsrat. 
 


3. Weitere Gesellschafter erhalten pro 5.000 EURO gezeichneter Stammeinlage 
einen Sitz im Aufsichtsrat ohne Stimmrecht. Verpflichtet sich der Gesellschaf-
ter, der Gesellschaft jährlich einen Zuschuss von 10.000 EURO auf mindes-
tens 3 Jahre zu zahlen, so erhält er für diese Zeit einen Sitz im Aufsichtsrat mit 
Stimmrecht. 


 
 


§ 6 
Organe 


 
Organe der Gesellschaft sind: 


 
1. der Geschäftsführer, 
2. der Aufsichtsrat, 
3. die Gesellschafterversammlung. 


 
 


§ 7 
Geschäftsführer 


 
1. Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Er führt die Bezeichnung “Inten-


dant der Köthener Bachfesttage”. 
 


2. Der Geschäftsführer wird durch den Aufsichtsrat bestellt und abberufen. 
 


3. Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung des Anstellungsvertrages mit dem 
Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch den Aufsichtsrat vertreten. 
 


§ 8 
Geschäftsführung 


 
1. Dem Geschäftsführer obliegt die Planung, Leitung und Durchführung aller 


gem. § 2 der Satzung durchzuführender Veranstaltungen der Gesellschaft im 
Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplans, soweit er sich für die künstleri-
sche Leitung der entsprechenden Veranstaltungsprojekte nicht eines externen 
Auftragnehmers im Sinne des § 10 dieser Satzung bedient. Künstlerische 







Freiheit und alleinige Verantwortung für die Gestaltung des Programms sind 
ihm zugesichert. 
 


2. Der Geschäftsführer hat für das jeweils nächste Geschäftsjahr bis spätestens 
31.08. j.J. einen Wirtschaftsplan bestehend aus: einem Ergebnis- und einem 
Finanz- bzw. Investitionsplan sowie einen Stellenplan aufzustellen und dem 
Aufsichtsrat vorzulegen. Die Angaben des Ergebnisplans sowie des Finanz- 
und  Investitionsplanes sind für weitere drei Jahre aufzustellen. Darüber hin-
aus sind für die einzelnen Planjahre quantitative und qualitative Ziele sowie 
Strategien zur Zielerreichung zu formulieren und wesentliche Aufwands- und 
Ertragspositionen zu erläutern. Der Geschäftsführer hat diese Pläne nach ihrer 
Genehmigung durch den Aufsichtsrat jedem Gesellschafter zur Kenntnis vor-
zulegen. Er ist verpflichtet, diese Pläne im laufenden Wirtschaftsjahr zu än-
dern und anzupassen, wenn absehbar ist, dass sich wesentliche Grundlagen 
ändern, auf denen die Pläne beruhen.  
 


3. Der Geschäftsführer hat jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres eine 
kurze Quartalsmeldung mit einer Kurzeinschätzung zum bisherigen Ge-
schäftsverlauf und Zielerreichungsgrad an die Gesellschafter zu versenden.  
 


4. Der Geschäftsführer bedarf der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates für 
 


a) das Eingehen von Verpflichtungen, die insgesamt zu Mehrausgaben von 
mehr als 10 % gegenüber dem Wirtschaftsplan führen können, soweit sie 
nicht durch entsprechende Mehreinnahmen ausgeglichen werden können, 


b) die Aufnahme oder Gewährung von Krediten sowie die Übernahme von 
Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Bestellung 
anderer Sicherheiten zu Lasten der Gesellschaft, 


c) den Abschluss von Gesellschaftsverträgen jeder Art sowie Erwerb und 
Veräußerung von Anteilen an Gesellschaften, 


d) Verpflichtung der Gesellschaft durch Rechtsgeschäft in Höhe von mehr als 
75.000 EURO im Einzelfall, 


e) die Erteilung von Prokura und Handelsvollmacht, 
f) den An- und Verkauf von Grundstücken, 
g) die Einleitung von Aktivprozessen sowie den Abschluss von gerichtlichen 


und außergerichtlichen Vergleichen sowie die Erklärung von Anerkenntnis 
und Klagerücknahme mit einem Streitwert von mehr als 25.000 EURO. 


h) Über die personelle Besetzung von Stellen entscheidet der Geschäftsfüh-
rer im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat. Dieses gilt erteilt, wenn der 
Aufsichtsrat mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen dem Vorschlag 
des Geschäftsführers zustimmt. 


 
 


§ 9 
Vertretung 


 


1. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein gerichtlich und außerge-
richtlich, soweit § 112 AktG dem nicht entgegensteht.  
 







2. Der Aufsichtsrat kann den Geschäftsführer durch Beschluss von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreien. 


 
 


§ 10 
Künstlerischer Leiter  


 
1. Neben dem Geschäftsführer kann die Gesellschaft für die Künstlerische Lei-


tung der einzelnen Veranstaltungsprojekte jeweils einen Auftragnehmer ver-
traglich binden. Hierzu bedarf der Geschäftsführer der vorherigen Zustimmung 
des Aufsichtsrates zum jeweiligen Vertragsabschluss.  


 
2. Dem jeweiligen Künstlerischen Leiter obliegt die Planung, Leitung und Durch-


führung des ihm durch Vertrag übertragenen Veranstaltungsprojektes der Ge-
sellschaft im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplans.  
 


3. Künstlerische Freiheit und alleinige Verantwortung für die Gestaltung des Pro-
gramms sind ihm zugesichert.  


 
 
 


§ 11 
Der Aufsichtsrat 


 
1. Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern und zwar aus  


- dem jeweiligen Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt) und 5 weiteren 
vom Stadtrat bestellten Mitgliedern. 
 


2. Werden weitere Gesellschafter aufgenommen, wird der Aufsichtsrat gemäß 
§ 5 (3) erweitert. 
 


3. Der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Köthen ist Vorsitzender des Auf-
sichtsrates. Aus der Mitte des Aufsichtsrates wird ein Stellvertreter für die 
Dauer der jeweiligen Wahlperiode des Stadtrates gewählt. 
 


4. Benennungen gelten, sofern darin nichts anderes gesagt ist, bis auf weiteres. 
Benannte Aufsichtsratsmitglieder können vom Entsendungsberechtigten je-
derzeit abberufen und durch andere ersetzt werden. 
 


5. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine Vergütung. 
 


 


§ 12 
Aufgaben des Aufsichtsrates 


 
Der Aufsichtsrat hat die nachstehenden Aufgaben und Befugnisse: 
 


1. Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers sowie dessen Entlassung, 
2. Abschluss, Kündigung und Änderung des Anstellungsvertrages mit dem Ge-


schäftsführer, 







3. Vertretung der Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit dem Geschäftsführer 
sowie bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten mit diesem, 


4. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan für das jeweils nächste Ge-
schäftsjahr, 


5. Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung über die Verwendung 
des Ergebnisses,  


6. Überwachung der Geschäftsführung, 
7. Entscheidung über die Zustimmung zu den gemäß § 8 Abs. 3 bzw. § 10 


Abs. 1 der Satzung zustimmungspflichtigen Geschäften. 
 
 


§ 13 
Verfahren des Aufsichtsrates 


 
1. Der Aufsichtsrat soll mindestens einmal im Jahr zu einer Sitzung zusammen-


treten. Im Übrigen tagt er nach Bedarf. 
 


2. Die Sitzungen sind vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder bei dessen 
Verhinderung von seinem Stellvertreter unter Angabe der Tagesordnung mit 
einer Frist von zwei Wochen einzuberufen. Auf Verlangen von mindestens drei 
Mitgliedern muss eine Sitzung einberufen werden. 
 


3. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder bei der 
Beschlussfassung anwesend sind. 
 


4. Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen.  
 


5. Kommt über einen wichtigen Punkt - insbesondere über die Bestellung oder 
Abberufung des Geschäftsführers - in einer Sitzung die notwendige Mehrheit 
nicht zustande, ist unverzüglich eine weitere Sitzung einzuberufen, in der über 
den Punkt erneut abgestimmt wird. Für den Fall, dass auch in dieser Sitzung 
kein Beschluss zustande kommt, gilt § 17 Abs. 1.  
 


6. Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch auf schriftlichem Wege gefasst 
werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren widerspricht. 


 
 


§ 14 
Gesellschafterversammlung 


 
1. Die Gesellschafterversammlung tritt bei Bedarf zusammen. Sie ist vom Ge-


schäftsführer einzuberufen, wenn einer der Gesellschafter dies verlangt. 
 


2. Soweit Aufgaben nach dieser Satzung dem Aufsichtsrat übertragen sind, ist 
die Gesellschafterversammlung nicht zuständig - mit Ausnahme einer Abberu-
fung des Geschäftsführers aus wichtigem Grund, die auch die Gesellschafter-
versammlung beschließen kann. 
 


3. Beschlüsse der Gesellschafter bedürfen der Einstimmigkeit. Dies gilt insbe-
sondere für Satzungsänderungen. 







 
 


§ 15 
Jahresabschluss und Prüfung 


 
1. Der Geschäftsführer hat innerhalb der ersten drei Monate nach Schluss eines 


Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bi-
lanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung mit Anhang und Lagebericht) in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsge-
setzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.  
 


2. Der Jahresabschluss ist durch einen Abschlussprüfer in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für 
große Kapitalgesellschaften unter Berücksichtigung des § 53 Haushaltsgrund-
sätzegesetzes zu prüfen. Der Prüfer wird durch Beschluss der Gesellschafts-
versammlung bestimmt. Den Prüfungsauftrag erteilt der Aufsichtsrat.  
 


3. Der Jahresabschluss gemäß Absatz 1 und der Prüfbericht gemäß Absatz 2 
sind unverzüglich dem Aufsichtsrat zur Prüfung und Berichterstattung über 
das Ergebnis seiner Prüfung vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat diesen Bericht 
unverzüglich der Geschäftsführung vorzulegen.  


 
4. Sie hat sodann unverzüglich den Jahresabschluss, den Prüfbericht des Ab-


schlussprüfers und den Bericht des Aufsichtsrates und dessen Beschlussfas-
sung den Gesellschaftern vorzulegen. Sie kann damit die Einberufung der or-
dentlichen Gesellschafterversammlung (§ 14) verbinden.  
 


5. Der Jahresabschluss ist dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köthen (An-
halt) zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Die Mitarbeiter des Rechnungsprü-
fungsamtes sind berechtigt, die Bücher und Schriften der Gesellschaft einzu-
sehen. Das Prüfungsrecht schließt das Recht der Prüfung der ordnungsge-
mäßen Geschäftsführung ein. 
 


6. Den für die Stadt Köthen zuständigen Prüfungseinrichtungen werden gemäß 
§ 140 Abs. 3 KVG LSA die in § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen 
Befugnisse eingeräumt.  


 
 


§ 16 
Verwendung der Mittel der Gesellschaft 


 
1. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 


werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigen-
schaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der 
Gesellschaft erhalten. Eine Bildung von Rücklagen ist nur zulässig, soweit sie 
mit den Vorschriften des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts in Einklang 
steht. 
 


2. Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der 
Gesellschaft oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes nicht mehr als 







ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert etwa geleisteter 
Sacheinlagen zurück. 
 


3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 


§ 17 
Auflösung der Gesellschaft 


 
1. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, die Gesellschaft mit der Wirkung ihrer so-


fortigen Auflösung zu kündigen, wenn im Aufsichtsrat über einen wichtigen 
Punkt - insbesondere über die Bestellung oder Abberufung des Geschäftsfüh-
rers - auch in einer gemäß § 13 Abs. 5 der Satzung einberufenen zweiten Sit-
zung keine Mehrheit zustande kommt. Das Kündigungsrecht besteht, solange 
über diesen Punkt im Aufsichtsrat kein Mehrheitsbeschluss zustande gekom-
men ist. Die Kündigung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Mitgesell-
schafter/den Mitgesellschaftern. 
 


2. Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres steuerbegünstigten 
Zweckes ist das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapi-
talanteile der Gesellschafter und den gemeinen Wert der von ihnen etwa ge-
leisteten Sacheinlagen übersteigt, zu steuerbegünstigten Zwecken - nach 
Möglichkeit zur Förderung der Kunst - zu verwenden. Beschlüsse über die 
Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes 
ausgeführt werden. 
 
 


§ 18 
Geschäftsjahr 


 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 


§ 19 
Schlussbestimmungen 


 
1. Auf das Gesellschaftsverhältnis finden im Übrigen, soweit in diesem Vertrag 


nicht anders vereinbart, die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. 
 


2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder wer-
den, so wird dadurch die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhaltes nicht berührt. 
Die Gesellschafter verpflichten sich, anstelle der ungültigen Bestimmungen ei-
ne neue Regelung zu treffen, die dem gewünschten wirtschaftlichen Erfolg in 
rechtsgültiger Weise am nächsten kommt. 
 


3. Die Kosten der Beurkundung des Gesellschaftervertrages, der Bekanntma-
chung, der Anmeldung der Gesellschaft und ihrer Eintragung in das Handels-
register trägt die Stadt Köthen.  





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 - Satzung BachGmbH 2019_StR-Stand-20181205.pdf




Bericht zur  


Köthener BachGesellschaft mbH 


 


„Wesentliche Änderung der Satzung der Köthener BachGesell-


schaft mbH“  


 


 
1. Ausgangslage  


Die Köthener BachGesellschaft mbH wurde durch Stadtratsbeschluss der Stadt Köthen (An-


halt) vom 2. November 2000 zum 1. Januar 2001 gegründet. 


 


Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages besteht der Gegenstand des Unternehmens in der 


Pflege der Werke Johann Sebastian Bachs und in der Förderung des Verständnisses seiner 


Musik mitsamt ihrem Umfeld, insbesondere durch die Vorbereitung und Durchführung der 


Köthener Bachfesttage in Köthen (Anhalt) und des nationalen Klavierwettbewerbs für junge 


Pianisten. Sie soll in- und ausländischen Musikern und Musikfreunden ein Interpretations- 


und Diskussionsforum bieten. Dies soll insbesondere auch die Präsentation qualifizierter 


junger Künstler einschließen. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt durch ihre Akti-


vitäten ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 


 


Die gegenwärtigen Aktivitäten der BachGesellschaft umfassen neben der strategischen und 


künstlerischen Planung und organisatorischen Durchführung der alle zwei Jahre stattfinden-


den Bachfesttage auch die Realisierung des in den Zwischenjahren stattfindenden Bach-


Wettbewerbs für junge Pianisten. Zusätzlich gibt es ein traditionelles Konzert am Bach-


Geburtstag, jeweils am 21.März eines jeden Jahres. 2017 wurde erstmalig ein Konzert zur 


Feier der Ankunft Johann Sebastian Bachs in Köthen im Dezember 1717 veranstaltet. 


 


In den letzten Jahren wurde durch Projekt bezogene Kooperationen die Zusammenarbeit mit 


lokalen Vereinen und Einzelakteuren deutlich verstärkt. Diese Entwicklung soll in den folgen-


den Jahren fortgeführt und weiter ausgebaut werden. 


 


Um das Kulturangebot der Stadt Köthen (Anhalt) rund um die Schaffensperiode Johann Se-


bastian Bachs in Köthen stärker im Bewusstsein der lokalen Bevölkerung und Besuchern zu 


verankern und dadurch auch potentielle Gäste der Stadt anzusprechen sollen künftig mehr 


und regelmäßiger Veranstaltungen mit Bezug zu J.S. Bach und seiner Musik stattfinden. Da-


bei soll das Thema Bach weiter gefasst und als Inspiration verstanden werden. Neben den 







Bachfesttagen und dem Bach-Wettbewerb wird über Symposien, Künstlerische Forschungs-


projekte, Kammermusik- und Meisterkurse sowie über die Akquise und Betreuung von Medi-


enprojekten nachgedacht. Diese Ansätze wurden bereits in den Planungen 2019-2022 be-


rücksichtigt. 


 


Die Bezuschussung der Gesellschaft im Zeitraum 2015-2018 stellt sich, in Abhängigkeit vom 


Veranstaltungskalender, wie folgt dar: 


 Zuschuss an Köthener BachGesellschaft mbH 


2018 Plan 140.000,00 € 


2017 Ist 116.395,47 € 


2016 Ist 140.000,00 € 


2015 Ist 115.000,00 € 


 


Im Kontext der Haushaltskonsolidierung der Stadt Köthen (Anhalt) ist ab 2019 eine Reduzie-


rung der Bezuschussung der Köthener BachGesellschaft mbH auf jährlich 80.500,00 € vor-


gesehen. Eine entsprechende Beschlussvorlage hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) 


am 01.11.2018 zugestimmt.  


 


2. Strategische Zielstellung der Stadt Köthen (Anhalt) 


Ziel der Stadt Köthen (Anhalt) ist es durch die Aktivitäten der Köthener BachGesellschaft 


mbH einerseits die kulturelle Stadtgeschichte und damit die kulturelle Vielfalt des Landkreis 


Anhalt-Bitterfeld zu bewahren und zu fördern und in diesem Kontext ein ansprechendes kul-


turelles Angebot für die lokale Bevölkerung sowie für Gäste von Stadt und Region bereitzu-


stellen. 


 


Die Stadt Köthen (Anhalt) strebt grundsätzlich die Erhaltung der Gesellschaft mit dem Ziel 


der Weiterverfolgung ihres im Sinne der Stadt Köthen (Anhalt) liegenden Gesellschafts-


zwecks an. Gleichzeitig ist die Stadt Köthen (Anhalt) als Gesellschafterin bemüht den finan-


ziellen Aufwand gegenüber den Vorjahren zu reduzieren und zu begrenzen. 


 


3. Kommunalrechtliche Voraussetzungen für Organisationsformen kom-


munaler Unternehmen im Land Sachsen-Anhalt  


3.1  Darlegung der kommunalrechtlichen Voraussetzungen  


Gemäß § 128 Abs. 1 KVG LSA ist es den Kommunen grundsätzlich gestattet, ihre vielfälti-


gen Aufgaben nicht nur innerhalb der "normalen" Verwaltungsstruktur der Ämter und Dezer-


nate zu erfüllen, sondern sich hierzu auch Unternehmen der Gemeinde zu bedienen. Diese 


Unternehmen können in unterschiedlichen Organisationsformen geführt werden:  







1. als Eigenbetrieb,  


2. als Anstalt des öffentlichen Rechts oder  


3. in einer Rechtsform des privaten Rechts,  


4. sowie als Zweckverband. 


 


Voraussetzung zur Bildung eines wirtschaftlichen Unternehmens in einer der oben genann-


ten Organisationsformen sind gemäß des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 


Sachsen-Anhalt in der seit dem 01.07.2018 geltenden Fassung die folgenden drei Punkte: 


 


1. die Betätigung des Unternehmens muss durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt 


sein, 


2. die wirtschaftliche Betätigung muss nach Art und Umfang in einem angemessen Verhält-


nis zur Leistungsfähigkeit der Kommune und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,  


3. der Zweck kann nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden.  


 


Dies bedeutet, dass die Gemeinde nur nachweisen muss, dass sie die wirtschaftliche Tätig-


keit ebenso gut wie ein Dritter erfüllen kann.  


 


Darüber hinaus schreibt die KVG LSA in § 129 Abs. 1 vor, dass eine Gemeinde ein Unter-


nehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts wie der GmbH nur unterhalten, errichten, 


übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen darf, wenn die folgenden Krite-


rien erfüllt sind:  


 


1. über die o. g. Voraussetzungen des § 128 KVG LSA hinaus kann der öffentliche Zweck 


nicht ebenso durch einen Zweckverband, einen Eigenbetrieb oder eine Anstalt des öffentli-


chen Rechts erfüllt werden,  


2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ist in der Satzung bzw. dem Gesellschaftsvertrag 


sichergestellt,  


3. die Gemeinde erhält einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in 


einem entsprechenden Überwachungsorgan, und dieser ist durch Gesellschaftsvertrag, Sat-


zung bzw. anderweitig sichergestellt,  


4. die Haftung der Gemeinde wird auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag 


begrenzt,  


5. die Einzahlungsverpflichtungen der Gemeinde stehen in einem angemessenen Verhältnis 


zu ihrer Leistungsfähigkeit,  


6. die Gemeinde verpflichtet sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder 


unangemessener Höhe.  


 







Letztlich ist die Gemeinde nach § 135 Abs. 1 Satz 1 und 2 KVG LSA dazu verpflichtet, einen 


Rechtsformvergleich anhand konkreter Kriterien durchzuführen:  


 


"Beabsichtigt die Kommune, ein Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts 


oder des Privatrechts zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern oder seine 


Rechtsform innerhalb des Privatrechts zu ändern, so hat der Hauptverwaltungsbeamte eine 


Analyse zu erstellen, in der die Vor- und Nachteile der öffentlichen und der privatrechtlichen 


Organisationsformen im konkreten Einzelfall dargestellt werden. Dabei sind die organisatori-


schen, personalwirtschaftlichen, mitbestimmungsrechtlichen sowie die wirtschaftlichen, fi-


nanziellen, haftungsrechtlichen und steuerlichen Unterschiede und die Auswirkungen auf 


den Haushalt der Kommune sowie die Entgeltgestaltung gegenüberzustellen."  


 


3.2  Bewertung der kommunalrechtlichen Voraussetzungen  


Die Tatbestandvoraussetzungen des § 135 Abs. 1 Satz 1 und 2 KVG LSA liegen hier nicht 


vor. Vorliegend geht es (lediglich) um eine wesentliche Änderung des Gesellschaftsvertrages 


der Köthener BachGesellschaft mbH. Für eine wesentliche Änderung des Gesellschaftsver-


trages und der Satzung eines kommunalen Unternehmens erklärt § 135 Abs. 1 Satz 5 KVG 


LSA die Sätze 1 bis 3 für entsprechend anwendbar. Es stellt sich daher die Frage, ob damit 


eine Analyse-Pflicht im Sinne des § 135 Abs. 1 Satz 1 und 2 KVG LSA statuiert wird.  


 


Aus Sicht der Stadt Köthen (Anhalt) ist dies zu verneinen, da der Wortlaut des § 135 Abs. 1 


Satz 5 KVG LSA teleologisch zu reduzieren ist. § 135 Abs. 1 KVG LSA entspricht weitestge-


hend der Formulierung des früher geltenden § 123 Abs. 1 GO LSA a.F. Dieser erhielt eine 


§ 135 Abs. 1 KVG LSA ähnliche Fassung durch das Gesetz über das kommunale Unter-


nehmensrecht vom 03.04.2001 (GVBl. LSA Nr. 15/2001 Seite 136 ff.). Dieses Gesetz trat 


nach dessen Art. 5 am 10.04.2001, dem Tag nach der Verkündung (09.04.2001) in Kraft. Die 


amtliche Gesetzesbegründung (Drs. 3/3022, Seite 29) hierzu lautet wie folgt:  


 


„Da die Auswahl der Organisationsform und der Aufgabenübertragung auf eine selbständige 


Einrichtung einer Gemeinde regelmäßig mit schwierigen rechtlichen, organisatorischen,  betriebswirt-


schaftlichen, personellen und finanziellen Fragestellungen verbunden ist, fordert Absatz 1 zur internen 


Vorbereitung der Auswahlentscheidung eine Analyse über die Vor- und Nachteile der öffentlichen und 


der privatrechtlichen Organisationsform im konkreten Einzelfall. Mit dieser Vorschrift wird der öffent-


lichrechtlichen Unternehmensform Vorrang vor der privatrechtlichen Rechtsform eingeräumt.“ 


 


Wie aus der amtlichen Begründung des Landgesetzgebers hervorgeht, wollte dieser die 


schwierig zu beantwortenden Gesichtspunkte, die im § 135 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA (bzw. 


dessen Vorgänger in § 123 Abs. 1 Satz 2 GO LSA a.F.) benannt sind, für die Auswahl der 







Organisationsform und der Aufgabenübertragung beachtet wissen. Diese Punkte sind jedoch 


hier nicht (mehr) relevant. Die Köthener BachGesellschaft mbH ist bereits existent und eine 


neue Aufgabe wird ihr durch die wesentliche Änderung ihrer Satzung nicht übertragen. Es 


stellt sich daher nicht die Gefahrenlage, die der Landesgesetzgeber für die Analyse-Pflicht 


gesehen hatte. Aus diesem Grunde handelt es sich nach Ansicht der Stadt Köthen (Anhalt) 


um ein Versehen des Landesgesetzgebers, indem er die Sätze 1 und 2 neben des zu beach-


tenden Satzes 3 für entsprechend anwendbar erklärt hat. Zutreffender Weise ist der Verweis 


so zu verstehen, wie er im Jahre 2014 Eingang in § 135 Abs. 1 Satz 4 KVG LSA gefunden 


hat. Dieser Satz lautet wie folgt:  


 


„Satz 3 gilt entsprechend, wenn zur Herstellung der beihilferechtlichen Zulässigkeit von Ausgleichs-


zahlungen ein Betrauungsakt gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Kommission vom 20. Dezember 


2011 über die Anwendung von Artikel 106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-


schen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unter-


nehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 


betraut sind (ABl. L 7 vom 11.1. 2012, S. 3) erforderlich sein sollte.“  


 


Im Sinne der obigen Argumentation verweist dieser Satz allein auf die entsprechende An-


wendbarkeit des Satz 3; der Vorlagepflicht an die KAB und die Vertretung. Im Rahmen des 


Gesetzgebungsverfahrens des KVG LSA wurde die Regelung des § 123 Abs. 1 GO LSA a.F. 


übernommen, ohne dem Sinn entsprechend die Formulierung in Satz 5 an die Formulierung 


in Satz 4 anzupassen. Es macht jedoch keinen Sinn, für einen Betrauungsakt keine Analy-


sepflicht im Sinne des § 135 Abs. 1 Satz 1 und 2 KVG LSA zu statuieren, während dies für 


die wesentliche Änderung der Satzung aufgrund des Wortlautes des Satzes 5 geltend sollte. 


Mithin ist von einem Redaktionsversehen des Gesetzgebers des KVG LSA auszugehen.  


 


Dies steht im Übrigen im Einklang mit einer Kommentierung1: 


 


„Auch Änderungen von Gesellschaftsverträgen oder Satzungen sind der Vertretung der Kommune zur 


Vorbereitung der Entscheidung und der KAB unverzüglich vorzulegen. Dies gilt allerdings nur für we-


sentliche Änderungen, da bei z. B. redaktionellen Änderungen der Verwaltungsaufwand zu hoch wä-


re.“ 


 


 


 


 


 


                                                           
1 Grimberg, in: PdK LSA B-1 § 135 KVG LSA. 







4. Wesentliche Änderung der Satzung der Köthener BachGesellschaft mbH  


Es wird sich an dieser Stelle auf die Darstellung der wesentlichen Änderungen beschränkt.  


 


4.1  § 4 Abs. 1 – Begrenzung des Ausgleiches von Jahresfehlbeträgen  


Diese Änderung wird aus Anlass der gewünschten Überarbeitung der Satzung der Köthener 


BachGesellschaft mbH als erforderlich angesehen, da die gesetzlichen Vorgaben des § 129 


Abs. 1 Nr. 6 KVG LSA Beachtung finden. 


 


4.2 § 8 Abs. 1 – Künstlerischer Leiter  


Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zum neuen § 10 der Satzung. Auf die Be-


gründung hierzu wird verwiesen.  


 


4.3 § 8 Abs. 2 und 3 – Anforderung an Geschäftsführer 


Mit diesen Änderungen sollen Anforderungen des Gesellschafters an die Geschäftsführer um 


gesetzt werden, die sich u.a. aus § 133 Abs. 1 KVG LSA ergeben.  


 


4.4. § 10 – Künstlerischer Leiter 


Anlass dieser Satzungsänderung ist das Konzept des derzeitigen Geschäftsführers der 


Köthener BachGesellschaft mbH, wonach für die Künstlerische Leitung der einzelnen Veran-


staltungsprojekte externe Auftragnehmer gebunden werden sollen, um so etwaige Honorar-


kosten (mit) zur Förderung einreichen zu können. Im Gegenzug soll der zum 31.12.2018 


auslaufende Anstellungsvertrag des Geschäftsführers hinsichtlich der zeitlichen Komponente 


und mithin auch hinsichtlich der Vergütung angepasst werden. Damit dies grundsätzlich 


möglich ist, soll die Satzung nunmehr vorsehen, dass die Gesellschaft externe Auftragneh-


mer für die Künstlerische Leitung binden kann. Hierzu bedarf der Geschäftsführer in jedem 


Einzelfall der Zustimmung des Aufsichtsrates.  


 


4.5 § 15 – Jahresabschluss und Prüfer  


Diese Änderungen werden ausgehend von der gesetzlichen Regelung in § 133 Abs. 1 Nr. 3 


KVG LSA und § 140 Abs. 3 KVG LSA als erforderlich angesehen.  


 


5. Beihilferechtliche Betrachtung der Zuschusspflichten der Stadt Köthen 


(Anhalt)  


Abschließend soll noch eine beihilferechtliche Bewertung der Zuschusspflichten für die 


Köthener BachGesellschaft mbH vorgenommen werden. Artikel 107 Absatz 1 AEUV definiert 


staatliche Beihilfen als „staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich wel-


cher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den 







Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, … soweit sie den Handel zwischen 


Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“ Bei der Qualifizierung der Kulturfördermaßnahmen als Bei-


hilfen können im Einzelfall bereits Probleme hinsichtlich der Unternehmens-Eigenschaft des 


Begünstigten (5.1), der Begünstigungs-Wirkung, der Selektivität der Maßnahmen sowie der 


Wettbewerbsverfälschung und Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Wettbewerbs auf-


kommen (5.2). Soweit Beihilfen vorliegen, kommt es darauf an, ob sie im Sinne des Art. 107 


III lit. d) AEUV die Förderung der Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes bezwecken 


(5.3).2  


 


5.1 Unternehmen 


Es ist fraglich, ob die Köthener BachGesellschaft mbH ein Unternehmen im Sinne des Art. 


107 Abs. 1 AEUV ist. Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs umfasst der 


Begriff des Unternehmens jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig 


von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung.3 Als „wirtschaftliche Tätigkeit“ anzuse-


hen ist jede Tätigkeit, die im Anbieten von Waren und Dienstleistungen auf einem Markt be-


steht.4  


  


Die Kultur ist Träger von Identitäten, Werten und Bedeutungen, die unsere Gesellschaften in 


der Union widerspiegeln und formen. Der Bereich Kultur und Erhaltung des kulturellen Erbes 


umfasst eine Vielzahl von Zielsetzungen und Aktivitäten, unter anderem im Zusammenhang 


mit Museen, Archiven, Bibliotheken, Kunst- und Kulturzentren oder -stätten, Theatern, 


Opernhäusern, Konzerthäusern, archäologischen Stätten, Denkmälern, historischen Stätten 


und Gebäuden, traditionelles Brauchtum und Handwerk, Festivals und Ausstellungen, sowie 


Tätigkeiten im Bereich der kulturellen und künstlerischen Bildung. Europas reiches Naturerbe 


sowie die Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Lebensräume und der Arten bieten große 


Vorteile für die Gesellschaften in der EU.5  


 


Unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale bestimmter Tätigkeiten im Bereich der 


Kultur, der Erhaltung des kulturellen Erbes und des Naturschutzes können diese Tätigkeiten 


auf nichtkommerzielle Art und Weise durchgeführt werden und sind daher nichtwirtschaftli-


                                                           
2 Dauses/Ludwigs EU-WirtschaftsR-HdB, H. III. Staatliche Beihilfen Rn. 324-328, beck-online. 


3 Bek. d. Komm. vom 19.07.2016 – Nr. 2.1 Tz. 7. 


4 EuGH 16.6.1987 – 107/85, Slg. 1987, 2599 Rn. 7 – Kommission/Italien; EuGH Urt. v. 18.6.1998 – C-35/96, Slg. 


1998, I-3851 Rn. 36 – Kommission/Italien; EuGH Urt. v. 12.9.2000 – C-180/98 bis 184/98, Slg. 2000, I-6451 


Rn. 75 – Pavlov; EuGH Urt. v. 11.7.2006 – C-205/03 P, Slg. 2006, I-6295 Rn. 25 – FENIN; Urt. v. 10.1.2006 – C-


224/04, Slg. 2006, I-289, Rn. 107 – Cassa di Risparmio di Firenze. 


5 Bek. d. Komm. vom 19.07.2016 – Nr. 2.1 Tz. 33. 
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cher Natur. Die öffentliche Finanzierung solcher Tätigkeiten stellt daher nicht notwendiger-


weise eine staatliche Beihilfe dar. Die Kommission ist der Auffassung, dass die öffentliche 


Finanzierung von kulturellen Aktivitäten und Aktivitäten zur Erhaltung des kulturellen Erbes, 


die der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich gemacht werden, rein soziale und kulturelle Zwe-


cke erfüllt, die nichtwirtschaftlicher Natur sind. Wenn von Besuchern einer kulturellen Einrich-


tung bzw. Teilnehmern einer kulturellen oder für die Erhaltung des kulturellen Erbes oder den 


Naturschutz bestimmten Aktivität, die der breiten Öffentlichkeit offensteht, ein finanzieller 


Beitrag erhoben wird, der nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten deckt, so ändert dies 


nichts an der nichtwirtschaftlichen Natur dieser Aktivität, da das erhobene Entgelt nicht als 


echte Vergütung für die erbrachte Dienstleistung angesehen werden kann.6  


 


Werden kulturelle oder für die Erhaltung des kulturellen Erbes bestimmte Aktivitäten (ein-


schließlich des Naturschutzes) hingegen vorwiegend aus Besucher- bzw. Benutzerentgelten 


oder durch andere kommerzielle Mittel finanziert (wie kommerzielle Ausstellungen, Kinovor-


führungen, kommerzielle Musikaufführungen und Festivals sowie vorwiegend aus Studien-


gebühren finanzierte Kunstschulen), so sollten diese Aktivitäten als Tätigkeiten wirtschaftli-


cher Natur eingestuft werden. Auch kulturelle oder für die Erhaltung des kulturellen Erbes 


bestimmte Tätigkeiten, die nur bestimmten Unternehmen und nicht der Allgemeinheit zu-


gutekommen (zum Beispiel die Restaurierung eines historischen Gebäudes, das von einem 


Privatunternehmen genutzt wird) sind in der Regel als wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen.7  


 


Ferner sind viele kulturelle oder für die Erhaltung des kulturellen Erbes bestimmte Tätigkei-


ten objektiv nicht substituierbar (etwa das Führen öffentlicher Archive, die einzigartige Do-


kumente umfassen), so dass kein echter Markt bestehen kann. Nach Ansicht der Kommissi-


on sind solche Tätigkeiten ebenfalls nichtwirtschaftlicher Natur.8  


 


Übt eine Einheit kulturelle oder für die Erhaltung des kulturellen Erbes bestimmte Tätigkeiten 


aus, die teils gemäß den Ausführungen unter den Randnummern 34 und 36 nichtwirtschaftli-


cher Natur und teils wirtschaftlicher Natur sind, so fällt die öffentliche Finanzierung nur inso-


weit unter die Beihilfevorschriften, als sie die mit den wirtschaftlichen Tätigkeiten verbunde-


nen Kosten deckt.9 
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7 Bek. d. Komm. vom 19.07.2016 – Nr. 2.1 Tz. 35. 


8 Bek. d. Komm. vom 19.07.2016 – Nr. 2.1 Tz. 36. 


9 Bek. d. Komm. vom 19.07.2016 – Nr. 2.1 Tz. 37. 







Ausgehend von den ermittelten Kostendeckungsgraden der einzelnen Veranstaltungsprojek-


te von jeweils unter 50 % handelt es sich bei dem Bach-Geburtstag, der Köthener Bach-


Ankunft, dem Cöthener Clavierfest, dem Köthener Poesiesommer, den Köthener Bachfestta-


gen und dem Köthener Bachwettbewerb um jeweils nicht wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne 


des europäischen Beihilferechtes (Anlage 1).   


 


5.2  Auswirkungen auf Handel und Wettbewerb  


 


Staatliche Förderungen für Unternehmen stellen nur dann staatliche Beihilfen im Sinne des 


Artikels 107 Absatz 1 AEUV dar, wenn sie „durch die Begünstigung bestimmter Unterneh-


men oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen“, und 


nur „soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen“. Dabei handelt es sich 


um zwei getrennte Voraussetzungen, die beide erfüllt sein müssen, damit eine staatliche 


Beihilfe vorliegt. In der Praxis werden diese Elemente im Rahmen der beihilferechtlichen 


Würdigung jedoch häufig gemeinsam geprüft und generell als untrennbar miteinander ver-


bunden betrachtet.10  


 


Während sich keine allgemeinen Kategorien von Maßnahmen festlegen lassen, die diese 


Voraussetzungen in der Regel erfüllen, finden sich in Kommissionsbeschlüssen Beispiele für 


Situationen, in denen die Kommission angesichts der besonderen Umstände des Einzelfalls 


davon ausging, dass die staatlichen Förderungen nicht geeignet waren, den Handel zwi-


schen Mitgliedstaaten zu beeinflussen. Als ein Beispiel11 ist zu nennen:  


 


kulturelle Veranstaltungen und kulturelle Einrichtungen mit wirtschaftlichen Tätigkei-


ten, die jedoch kaum Nutzer oder Besucher dazu veranlassen dürften, diese Angebo-


te anstatt ähnlicher Angebote in anderen Mitgliedstaaten zu nutzen; nach Auffassung 


der Kommission dürften nur Zuwendungen für große und renommierte Kultureinrich-


tungen und -veranstaltungen, für die intensiv außerhalb ihres regionalen Einzugsge-


biets in dem betreffenden Mitgliedstaat geworben wird, geeignet sein, den Handel 


zwischen Mitgliedstaaten zu beeinflussen. 


 


Für die Tätigkeiten der Köthener BachGesellschaft mbH wird vornehmlich auf regionaler 


Ebene geworben und es handelt sich nicht um kulturelle Veranstaltungen, die die Besucher 


dazu veranlassen dürften, diese Angebote anstatt ähnlicher Angebote in anderen Mitglied-
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11 Bek. d. Komm. vom 19.07.2016 – Nr. 6.3 Tz. 197.  







staaten zu nutzen. Allenfalls die Bachfesttage könnten im Sinne der Kommission als große 


und renommierte Veranstaltung angesehen werden. Jedoch ist dabei folgendes zu beachten:  


 


Die Bachfesttage widmen sich dem Schaffen und Wirken Johann Sebastian Bachs in Köthen 


(Anhalt). Dieser Musiker wirkte zwar auch noch in anderen deutschen Städten, jedoch nicht 


auf dem Gebiet anderer Mitgliedstaaten der EU, sodass – soweit ersichtlich – ähnliche „Fes-


tivals“ nicht in anderen Mitgliedstaaten der EU zu erwarten sind. Daher beeinträchtigt eine 


etwaige wirtschaftliche Tätigkeit der Köthener BachGesellschaft mbH bei den Bachfesttagen 


nicht den Handel zwischen den Mitgliedstaaten.  


 


5.3  Rechtfertigung etwaiger Beihilfen  


 


Selbst unterstellt, dass es sich um Beihilfen im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV handeln soll-


te, sind auf der Rechtfertigungsebene etwaiger staatlicher Beihilfen zunächst die Vorgaben 


des Art. 53 AGVO zu beachten, die erstmals Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kultu-


rellen Erbes (Art. 53 AGVO) unter bestimmten Voraussetzungen von der Anmeldepflicht 


ausnehmen. Beihilferegelungen, Einzelbeihilfen auf der Grundlage von Beihilferegelungen 


und Ad-hoc-Beihilfen sind nach Art. 3 AGVO im Sinne des Artikels 107 Absatz 2 oder 3 


AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 


AEUV freigestellt, sofern diese Beihilfen alle Voraussetzungen des Kapitels I (5.3.1) dieser 


Verordnung sowie die für die betreffende Gruppe von Beihilfen geltenden Voraussetzungen 


des Kapitels III (5.3.2) erfüllen. 


 


5.3.1  Allgemeine Voraussetzungen  


Die Anmeldeschwelle des Art. 4 Abs. 1 Buchst. z) AGVO wird nicht erreicht. Als Zuschuss 


handelt es sich um eine transparente Beihilfe im Sinne des Art. 5 Abs. 2 Buchst. a) AGVO. 


Auf einen Anreizeffekt (vgl. Art. 6 Abs. 1 AGVO) kann hier verzichtet werden bzw. davon 


kann ausgegangen werden (vgl. Art. 6 Abs. 5 Buchst. h) AGVO).  


 


5.3.2  Besondere Voraussetzungen  


Nach Art. 53 Abs. 2 Buchst. d) AGVO sind Kulturbeihilfen für Veranstaltungen und Auffüh-


rungen im Bereich Kunst und Kultur, Festivals, Ausstellungen und ähnliche kulturelle Aktivitä-


ten zulässig. Vorliegend dürfte es sich um Betriebsbeihilfen im Sinne des Art. 53 Abs. 3 


Buchst. b) AGVO handeln. Nach Art. 53 Abs. 8 AGVO kann der Beihilfehöchstbetrag bei ei-


ner Beihilfe von nicht mehr als 2 Mio. EUR auf 80 % der beihilfefähigen Kosten festgesetzt 


werden. Eines Rückforderungsmechanismus (vgl. Art. 53 Abs. 7 Satz 2 AGVO) bedarf es 


daher nicht.     
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